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Spendenbegünstigungsbescheid 

für mildtãtige, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-Einrichtungen 

gemãB § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis e EStG 

Dem Antrag des Vereins ,,OMO Child Ãthiopien, Austria" vom 21.03.2023, auf Feststellung der 

Erfüllung der Voraussetzungen des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis e EStG wird stattgegeben und 

festgehalten, dass die Voraussetzungen des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis e EStG vorliegen und der 

Antragsteller mit Wirksamkeit ab 04.05.2023 zum begünstigten Empfangerkreis der mildtatigen, 

Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-Einrichtungen gemaB § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis e EStG 

gehõrt. 

Die Registrierungsnummer lautet: 50 20268 

Dieser Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes gemaB § 294 BAO. 

Der Widerruf des Bescheides erfolgt, wenn die schriftliche Rechtsgrundlage und/oder die 

tatsachliche Geschaftsführung, deren Überprüfung sich der Fachbereich Spendenbegünstigungen 

am Finanzamt Õsterreich Dienststelle Sonderzustandigkeiten vorbehalt, nicht im Sinne des § 4a 

Abs. 2 Z. 3 lit. a bis e EStG iVm §§ 34 ff BAO auf die ausschlieBliche und unmittelbare Erfüllung 

des begünstigten Zweckes ausgerichtet sind, sowie bei Nichterfüllung der Sonderausgaben

Datenübermittlungsverpflichtung gemaB § 18 (8) EStG. 

HINWEIS: Es ist gesetzlich vorgeschrieben (siehe § 4a Abs. 8 EStG), dass das Vorliegen der 

Voraussetzungen im Sinne des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis e EStG sowie die Einhaltung der 

anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften von einem Wirtschaftsprüfer jahrlich im Rahmen 
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